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8.Je1 blatt »ei blatt .~P~lamefttsko~~8pond.ns 4. Juli 1956 

9/3 ABtrage 

dei" Abg .!):r'.p t e 1 f e r. Dr.G red 1 e r Wtd Genossen 

an den BUnde.m1nister fUr IBBeres uad d!ft Bundesminister tür Finanzen, 
. , 

bet~efte~ die Frage der Staatsangeh8r1gkeit der Volksdeutschen aus der 

1.checho.l~wakeit ~ie Anwendbarkei~ des Bund~$gesetzes vom'2.Juni 1954 übe~ 

de2\ Erwerb der St~atsbürgerschaft durch V41ksdeuts~he auf sie \Ü1d die Ver­

läa«erung der Opt1onsfri.t • 

.... -.-.-.- ...... 
Das Bund~.mi~sterium far Iaaeres hat sich in seinen Erlass vom 

15.111'.1955, Zl. 4499S/S-55.auf denberelts iB den Erläuternden Bemerkun­

gel! zur Regierungsvorla.ge 252 der Beilagen, VII.GP., e1ngenomme».en Stalld­

punkt gestellt, ,dass llur solche Volk.deutsche aus aer Tschechoslovs.kischen 

Republik (CSR.) für Österreich o,tle1"en kUlmen. welahe die deutsche' Sta.ats .. 

a~ehörigkeit im S1nn~ des Staatsangr>16r1gkeitsbereinigungsgesetzes der B\ln­

desrepublik, Deutschland VODl 22.2.1955',BGBl. I.Teil, Sei_ 65 .. ausgesohlagen 

haben. NaOA W1gelSutstem Ablauf ,der Ausacklagungstr1st (25" 2 .1956) sei der 

Erwerb der ,östei"re1ohisohelS St.aatsangc~dgkt:'it durch Option seitens vor­

mals tsahcchosl.vakischcr Deutschelt 1110kt mehr m8glioh. 

aas ~delmJ.nistertum 1\11" Innere. steht demnach auf dpm Stan.dpunkt. 

dass dem Staatlangeh~rigkei tsbereinigungsgesetz der Bundesrep\lbl~k Deutsch­

laBd auoh fUr das österreio~iscke Reoktsgebiet Wirk8~eit zukommt. Diesem 

Standpunktokana nur dal1n beigelltliell:'et werden, wenn die im deut sahen 

Staat .... gehl5rigkei\s'bereinigUllgs«e.eta 'Y'el':ttlgte AnerkennUl1g der deutsohen 

Staatse.ng tSh3rigke1t der vormals t.aohechoslovaklschen DeutsohelS -(der Su­

detendeutsohcn i.e.S. und der Protektoratacleui.sohel1) .. mit den anerkannten 
'. tsUlla.es';;Verfas'ungege set. z 

Regeln des Völkerreohte •• die Moh Art.9 • • einen Bestandteil des 

österrcichischelS :Budcsl"eeht('s bIlden, 12\ Maklang steht. 

NU11 ist allerd1agsnach V6lkerrcoht jeder Staat gr~d8ltzlieh allein 

be1"\tten zubclitimmell, wie seine Staatsangehörigkeit erwor.ben und verloren 

w1rd, doch wird das di8sbeziigliche !nie.sel1 der Staaten 'durch das Valker ... 

recht begrenzt und ist ein~ Staatsangeh8r1gkeit, welche unter Über­

sthre1tung ·d.er valkerrechtlich~n Grenzen Cl"W:) rben' wurde t von anderen Staa­

ten J\1cht zu beachten. Naoh a.llgemeln\'m VlSlkerrccht darf aber "'in Staat . ' 

seble Staat,angeh6rigkeit nur an Perso~e1\ verleihen, die zu ihm in e~ner 

näheren tatsä.chllahen Beziehungsteheft (Vgl; Verdross, Völkerreoht, 3.Autl., 

~235 ft. lasbes. S.237). 
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9.Beiblatt Beiblatt zur ParlamentskQPrespondenz 4. Jul1 1956 

Die Verleil'lung der deutschen Staatsangeh6rigkeit an die vormals 
tschechoslowakischen Deutschen anläss lioh der Eingliederung dersudeten­
deutschen Gebiete und der Rest ... Tschechoslowakei als Protektorat Böhmen 

und Mähren in das Grossdeutsche Reich ist also nur dann dem Völkerrecht 
gemäS s erfolgt t wenn die zu deutschen Staatsangehörigen gewordenen Per­
sonen zwm Deutschen Reich in einer näheren tatsäChlichen BeziehUng gestan­
den sind. Da diese Per~nen weder von deutschen Staatsangeh6rigen abstam­
men noCh auf dem Gebiet des Deutsohen Reiches geboren wurden, kann die 

vom Völkerrecht geforderte nähere tatsächliche Beziehung nur dann als 
hergestel.lt gelten, wenn das Deutsche Re.ich über die eingegliederten 
tschechoslc.wüischen Gebiete auf GrWld des Minchener Abkommens bzw. der 
Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähre» d1 e Gebiet·~hoheit. rechts­

gültig erworben hat. Die Verleihung der 'deutschen Staatsangehörigkeit an 
die vormals tschechoslcwakisohen Deutschen ist daher vom v5lkerrechtl1chen 
Standpunkt und sohin auch von Österreich nur dann anzuerkennen, wenn das 
Ml1nohenerAbkommen .. bzw. die Errichtung des Protektorat s Böhmen u.nd Mähren . 
v6lkerrecbtlioh gültig und wirksäm gewesen ist, 

a) Bezüglich des Protektorates Böhmen und Mähren kann wohl kaum 

mit einiger Bereohtigung behauptet werden, das$ dadurch nach völkerrecht­
lichen Grundsätzen eine Änderung der Gebietshoheit bezüglich der Rest- . 

tsohechoslowakei bewirkt worden ist. Die Errichtung des Protektorates ist 
unter Verletzung des MRnchener Abkamme~s und des Abkomm~ns Bitlers mit 

Staatspräsidenten Dr.Hacha vom 14/15.111.1939, das die Grundlage der Er­
richtung des Protektorates bil~ete, offensiohtlich unter rechtswidrigem 
Zwang erfolgt. Auch ist dieses Abkommen, das .sich auf die Vereinbarung be­
schränkt, dass Deutsohland den Sohutz der Resttsohechoslowakei nach Ab­
trelmUllg deI" selbständig gewordenen $lowakei übernimmt. so allgenr.ln ge .. 
halten, da8s es keine Grun~lage für eine Änderung der Gebietshoheit ab. 

geben kann. Die Erriohtung des Protektorates Böhmen und Mähren ist auch 
nUI" vereinzelt von mit Deutschland befreundeten 'der von Deutschlang ab ... 
hängigen Staaten anerkannt worden. Die auf Art. 2 des Fiihrererlasses vom 
16.3.1939 RGB1. I. S. 485 und auf der Verordnung vom. 20.4.1939. S.815, 

berhbeD4a deutsohe Staatsangehörigkeit der Protektoratadeutsohen kann 
also wohl kala als völkerrechtlich wirksam anerkannt werden, denn clamit wO.r­
da die rechtliohe Existenz da. tsohechoslo~akisohen Staates überhaupt 
negiert werden •. 
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lO.:Beiblatt 4. Juli 1956 

b) Was das :MD.nchencr Abkommen und die auf Grund desselben durchge­

:tUkrten IGebletsabt:-etungen anltUigt, so shd die Auttassungen geteilt, 
hot.~l".Rasohhoter. nunmehr Wür~burg, ve'rtritt 1ft seinem Buch "Die Sudeten­
.deutsohe :Fr"ge ll (Isar-Verlag 1953) do~ Standpul1kt der Gültigkeit des Münche ... 
nez' Abkdmmeas und der durch'dieses bewirkten Gebietsabtretungen. Demgegen­
über vertritt der ehemalige Prager, nunmehr il1 Wiel1 ansässige Rechtsanwalt 
Dr.Willy MageJ:steil1, der sich m:I. t del1 d.nschlägigell P;ro blemen durch Jahre . . '.' 

intensiv befass~e t in seiner 1m SoIbstverlag der Sudetpndeutschen Arbei ts .. 

gemeinschaft Österreichs, Innsbruok, Fis"herstrasse 42, erschienenel'l. Bro ... 
, , 

schüre "Der Anspruoh autRückstellu.g des von der Tachechoslovrakisoh~n lte­

publik konfisZierten Vermögens deI' vonnals tsoheohoslowakischen Deutsohen 
im Lichte des interl\ationalen Reohtes" d~n Standpunkt" das Mü.nchen(·r Ab-

_ko~n und die auf dies~m beruhendelI Gebietsänderung~n seien aus fo~ellen 
undmateri/allen GrUnden völkerreohtli~h Ungtlltig und unwirksam. Er begrilll .. 
~etdiesen Standpunkt ei~gehe~d ~d bekämpft die gegenteilige Auffassung 

Raschhoters (Amnerkung 7a der BrOI"kUre auf Seite 11-13). Hier soll nicht 
die Frage erörtert werden,welohe der beidurAuftasl!Ullge:a Jutreffe1'1d-ist. 
Jedoch muss darauf hi1'1geTTiese1'1 werdelI, dass sowohl die CSR als allch 'die 
'Siegermächte des zweiten Weltkriege. die auf dem ~.nB.chener Abkommen bel'W1en­
. den Gebiet.lm e~B.ge1'1 als rechtsunwirksam betraohten und die aSR in den Vor .. 
Wachener Grenzen wiederhergestellt habe1'1, ianerhalb derer die CSR auoh ~­
~getoell.tell die· staatlichen Hoheitsrecllte e:l.lsUbt. Nioht :aur die Deutsehe 
Demokratisohe Re~blik, sondern auch die Bundesr~publik Deutschland haben 
elle Greazen vom 31.12.1937 8.l\erkal'll1t., letztere wenlgste:as implicite. 

Auch der bekannte Völkerreehtler 'Prof.Dr.Guggenhein, Ge1'1f, kommt in 
, , 

einer gutächtlichen Äusserung vom 26.llai 1956 zu dem Ergebnh, dass das 1I({1n .. 
cheller Abkommen und die auf GrW1d desselbe~ durcngefUhrt~n Gebietsabtretu.n­
geB. sowie die auf dem MünchenerAbkommen beruheB.~e deutsche Staatsangehörig­
kelt der Sudeto.1'1deutschea ex tune recht8~wlrksam sind. Zu dem Ergebnis, 
dass die vormals tschechoslowakisehen Deutschen ni~mals reohtsgültig deutsche 
·Stat1tsangeh6rige geworden sind, gelaltgen auch: M,agerstein: IIMe 'rage des 
ataatsbUrgerreohtlichen Status der in der TsohecAoslowaltisohen Republik mit 
Ye7fa.sungsdekret des Präsidenten der Rep~blik vom 2.8.1945, Zl.33/1945 aus­
gebürgerten Personen deutscher Nationalität" (österreiohische Zeitschrif't. 
:tUr 6ffent11ches Reoht 1953, Band. V, Hett 3, Seite 33a..409); Dr.Ignaz Seidl­
HohenvelderJl: UDie Staatsbürgerschaft der Volltsdeutsohea" (Österreiohische 
Zeits()hrift filr 6ffentliche~ Recht 194:9, Hett 2, Seite 305 bis 340) und 
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... 

Beiblatt zur Pa~~~skorr.espondenz 

Dr.Adolf Weiss-:-Tessbach "Zur Fxa~e der jetzigen Staatsbürgerschaf't der 

mittels Verf~ssungsdekrets des Präsident~n der CSR vom 2.8.1945 Nr.33 

Smlg. ausgebürgerten Personen deutscher "olkszugehör igkeit.:t (JuX:istische 

Blätter 1948, Heft 15/16)" 

Den Volksdeutschen aus der CSR, die in Österreioh eine neue Heimat 

gefunden hab~n. kann, soweit sie hier noch nicht eingebürgert sind, keines­

wegs zugemutet w~rden, die Gesetze der BUndesrepublik Deutschland ~ür sich 

~ls ~erbindlioh anzuerkennen. w~n sie niemals rechtsgültig deutsche Staats~ 
angehörige gewesen sind .. Ferner darf die Einbürgerung eigenberecht.igter Aus­
länder nach allgemeinem Völkerrecht nur mit ihrer Zustimmung ertoigeh 

(Verdross, a.a.O., S.237). Der Umstand, dass ein in Österroich leb~nder 

Volksdeutscher aus der aSR die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch aUS­

drückliche Erklärung ausg?schlagen hat, kann aber keineswegs als, Zustimr;1uugs­

erklärung gedeutet werden. Die Erläuternden Bemprkungen zur Regierungsvor­

lage 252 der Beilagen, VII.GP., sagen selbst, dass man in dem "Ausschla.gungs­

recht" einen mittelbaren Zwang erblicken könne. Auch ist zu bedenken,. dass 

den meisten in Österreich lebenden Sudetendeutschen die BestDnmungen des 

deutschen Staatsbürgerschaftsberei nigungsgesetzes unbekannt geblieben sind. 

Damit soll das Recht der Bundesrepublik Drutschla:n.d,die Staatsange­

h5rigkeit d~r vormals tschechoslowakischen Deutschen für den deutschen 

Rechtsbereich zu regeln, keineswegs bestr:i.tten werd!=!n. Für dipsen wird 

vielmehr die deutsche Regelung ausdrilcklich anerkannt UlId werden die von 

ihr betroffenen Personen auf ~und dieser Regelung alle jene Rechte gelt\!nd 

machen können, die ihnen nach dieser und der deutschen Gesetzgebung gegen 

die Bundesrepublik Deutsch1arilzustehen~ 

Für da1 österreichischen Rechtsbereich kann je~o~h - ~? sioh aus den 

vorangehenden Darlegungen ergibt - hinsichtlich der Staatsangehörigkeit der . 
vormals tschechoslowakisohen Deutschen nur die Rechtslage ,nach den anerkann­

ten Regeln des Völkerrechts massgebr.:nd sein, die auch einen Bestandteil des 

. Bundesrechtes bilden. Wird eine völkerrechtlich wirksame Änderung der Staat's­

grlzen und der Gebietshoheit durch die Abtrennung der dcutschbesiedelte~ 

Randgebiete der CSR und deren Einglie~rung in das Deutsche Reioh auf Grund 

des 1ru.nchen~'r Abkommens und durch die Errichtung des Protektorates Böhm~n 

und Mähren niCht anerk:annt, dann siLd auch dif vormals tsohechoslowakischen 

Deutsohc.n niemals rechtsgtlltig deutsche Staatsangehörige geworden und kann. 

die Anerkenn1.u'lg dieser Staatsangehörigkeit dul'c h d~s Staatsangehör!gkC'its .. 

bereinigungsgesetz der Bundesr0publik Daltschland in Österreich nicht Platz 

greif~n. 
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4. Juli 1956 

Don Standpl.Ulkt, dass dle vormalstschoehoslowakischon Deutschen nie­
~ls rechtsgUlt16 doutscho St8ats8ngehörtge:w~ron, muss ~storroioh schon im 

H1nbl1~k a~ soine Beubürger tschechoslowakischer Hcrkunft'einnObmon, weil 
41e80 sonst keinen Anspruch a.uf' RüCkstellung ihres von- dor CSR nur wegen ih­

rer Zugehörigkeit zum deutsche~ Volkstum konfiszierten V~rmögens hätten. 
Dadurch würdon Ö~torre1ch auascrordentlich grosse wirtschaftlicheWerteent­
gehen. Denn da~ würde dieser Personenkrais nicht $Ohr don Schutz des tsche­
choslowakischen Xinäorhoitenaohutzvertrage8 ga~iasoft, ~r'1n der OSR befind­
liches VQrmögen wäre gemäss da. 1m Goftoralvortrag do. ~dosropubl1k Deutsch­
land mit don Wostalliiorton anorkanftton und als unabänderlich crklärtcnAHX­
Geseiz 6, deutsches Auslandsvermögen, das der 10tedamer Reparationsbostimmung 
und der Pariser !eparationsvereinbarung unterliegen WUrde. Denn das AH~Gesetz 
6} geht vom Gebietsstand des}1.Dezember 19}7 aus, und die Bundesrepublik 
Deutschland hat die Beschlagnahme und Liquidation des deutschen Auslandsvermö­
gens ausdrUcklieh als rechtswirksam anerkanftt. Des Nähorenwird auf die er­
wihnte Broschüre dos Dr.Ma:gerstei n ~, was speziell die Legitima.ticn Öster.­
reichs anlangt, auf den diesbezüglichen Aufsatz dos gltchen Verfassers in don 
J~istischen Blättern Heft 9/1956 verwiesen, 

Dahor bat staatssekretär nr.!ook vor der PressG ~rklärtf dass alle 1ft 

Öst~rroich lebenden SUdotehdcutschon, soweit sie nur ~ut Grund der setnerzoi­
t1gen Sammoleinhürgerung dio deutscheStaatsangehör1gkeit erworben haben, n10ht 
als deutsche Staatsangehörige zu gelten haben und.somit ihr Eigentum nicht un-

- ~. 

ter das d~sche Eigontum falle (SudDtenpost vom 19~1 1956, FOlge 10, Soite . .: 

1 , .Art. ftDle Stoa tsbiirgersohaft der 8ucl~tendeutschen") • Dieser Standpunkt 1st 
auell 1n dem Antrag3!1l. der Abg.Dr .. :Bock und. Genossen vom S.Juni 1956, betrcf-
-tead die Schaffung e~os Bundosgesetzes Ubßr die Durohfij~ einzelner Be­
stimmungen des IV.Teiles des Staatsvertragos, festgeha.lten. Ausdrücklich heisst 
08 dort. "!oi physischen Personen geht der Entwurf von don allgemoin anerkann­
tea Rogeln dos ~dlkerrechtes aus, dass eine Staatsb~gerschaft nur mit Willen 
dos Betroffenen erworben wer don kann. Er llsst daher alle vom Deutschen Reich 
vorcenommenen Sammoleinbürgerungen oder im Zuge von Umsledlungsaktlonenvor­
goncmmene Verlc!hungenvon StaatsbUrgerschaften als nicht beachtlich ausser 
Betr~cht und geht so • wie bd1 der Anerkennung der Sitz theorie bei juristi­
scholi Penonen ... mit den Reaeln des internationalen Rechtes koni'orm." 
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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 4. Juli 1956 

FOlgerichtig wäre dahor auch der eingangs erwähnte Erlass des Bundas­

ministeriums für Inneres vom 15.März 1955, der in Österroioh labende SUdetan-­

deutsche, welohe die deutsche staatsQllgehHrigkeit nicht ausgeschla~on habon, 

als doutsche st~ts~ehörige b~handelt und zur, Option für Österreioh nioht 

zulässt, aufzuheben und durch einen neuen zu ersetzen. Da durch diosen Er~ 

lass s&hlreiche Personen in Irrtum geführt und an dem Erwerb der österrei­

chisohen Staatsbürgor~chaft durch Erklärung gehindert würden, wäre auch d10 

Optionsfrist nach § , ~es Bundesgesetzes vom 2.Juni 1954, BGB1.Nr.142, um 

eine angemasseno Zeit, etwa bis 30.6.1957, zu verlängern. 
Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

für Innores und an den Herrn Bundesminister für Finanzcndie 

1,. n f Fr a g e : 
I 

1.) Ist der Herr Bundesminister für Inneres beriit, seinen Erlass vom 

15.3.1955, Zl. 44.998~e/55, betreff~nd die Auswirkungen 'des deutschen Gesetzos 
vom 22'.2.1955 zur, Regelung von Fragon der, Staatsangehörigkeit a.uf den Erwerb 

der österreichischen staatsbürgerschaft durch Volksdeutsche, aüs den dargelegten 

völkerrechtlichen und staatspolitischon Gründen ausser Kraft zu setzen und da-

'für zu sorgen, dass die Optionsfrist nach§ ; deI' Bundesgesetzes vom 2.6.1954 
Uber den ErWerb der staa.,tsbürgerschaft durch Volksdeu:tsche duroh eine 'ehostons 

einzubrin§ende Regierungsvorlage bis 30~6.1957 verlängert wird? 

2.) Ist der Herr Bundesminister für Finanzen bereit, diese Uassnahnlen 

aus volks- und staatswirtschaftlichen Gründen im Ministerrat zu befürworten? 

,.. .... -.-- .... -.... ~ 
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